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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar- 
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau- 
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini- 
gungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

.- - -- gen-in--aen ---Besonderen-Bestimmungen$--dem Verwender- bzw;-- 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf- 
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den 
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung 
zu stellen. 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau- 
technik. Texte und zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht- 
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies 
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11.  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Zulassungsgegenstand ist die Außenschale aus Porenbeton mit der Produktklassifizie- 
rung L90 bestehend aus werkmäßig gefertigten Formstücken. 
Die Außenschale aus Porenbeton ist zur Herstellung von Abgasanlagen entsprechend 
DIN 18 160-1 :2001-121 bestimmt. 

2 Bestimmungen für die Außenschale 

Die Außenschale besteht aus werkmäßig gefertigten Formstücken mit verschiedenen 
Formstückhöhen, die mit einem Versetzmittel verklebt werden. 
Formstücke für die Außenschale 
Die Formstücke bestehen aus Porenbetonplatten nach DIN 4166:1997-102, die im Werk 
des Antragstellers mit einem Versetzmittel verklebt werden (Modulschacht). Die Form- 
stücke müssen frei von Rissen sein und der Rohdichteklasse 0,6 (mittlere Rohdichte 
0,55- 0,60 kg/dm3) nach DIN 4166:1997-I0 entsprechen. Die Biegezugfestigkeit beträgt 
mindestens 0,4 ~/mm'. Für die Prüfung der Rohdichte und der Biegezugfestigkeit gelten 
die Abschnitte 7.2 und 7.3 der vorgenannten Norm. 
Die Wangendicke beträgt mindestens 50 mm; die übrigen Maße müssen den Angaben 
der Anlage 1 bis 3 entsprechen. 
Versetzmittel 
Zum Verkleben der Formstücke zu einer Außenschale der ausgeführten Anlage und zum 
Verkleben der Porenbetonplatten im Werk ist Mörtel der Gruppe II oder Ila oder ein Dünn- 
bettmörtel nach DIN 1053-13 bzw. Elementkleber der Fa. alsecco zu verwenden. 

Herstellung und Kennzeichnung 
Herstellung 
Die Formstücke sind werkmäßig herzustellen. 
Kennzeichnung 
Die Formstücke/ der Lieferschein1 die Verpackung oder der Beipackzettel der Formstücke 
müssen vom Hersteller mit den Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Angabe der 
Produktklassifizierung L90 nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder 
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen darf nur erfolgen, wenn 
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

Übereinstirnrnungsnachweis 
Allgemeines 
Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauteile mit den Bestimmungen dieser allge- 
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit 
mungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung 
und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. 

1 DIN 18 160:2001-12 Abgasanlagen- Teill: Planung und Ausführung 
2 DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten 
3 DIN 1053-1:1996-1 I Mauerwerk- Teil 1: Berechnung und Ausführung 
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu- 
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass 
die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf- 
sichtlichen Zulassung entsprechen. Sie muss mindestens die folgenden Prüfungen bein- 
halten: 
Tabelle 1 : Umfang der werkseigenen Produktions 

ie Außenschale 

* . . , . -. . . - . . . 

:entrolle 
Häufigkeit Grundlage 
bei jeder Liefe- DIN 4j66 
rung 

rung 

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu- 
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

- Art der Kontrolle oder Prüfung 

- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich 
zu wiederholen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

Für den Entwurf und die Bemessung mehrschaliger Montageabgasanlagen gelten die 
Bestimmungen von DIN 18 160-1:2001-12, Abschnitte 5.3 bis 13. 

4 Ausführung 

Es gelten die Versetz- und Montageanleitungen des Herstellers in Verbindung mit den - 
Bestimmungen der DIN 18 160 1:2001-12. 
Die Außenschale für Abgasanlagen darf nur durch geschultes Personal versetzt werden. 

Prof. Hoppe 











Baden-Württemberg: 

Bayern: 

Berlin: 

Rechtsgrundlagen für die Erteilung 
allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen 

nachden Landesbauordnungen 

Stand: April 2003 

5 1 8  und § 21 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 
8. August 1995 (GBI. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2000 (GBI. 
S. 760) 

Art. 20 und Art. 23 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 4. August 1997 (GVBI. S. 434, 
ber. 1998 S. 270), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 1999 (GVBI. S. 532) 

5 1 9  und § 21 der Bauordnung für Berlin (BauOBln) in der Fassung vom 3. September 1997 
(GVBI. S .  421), zuletzt geändert durch Artikel XLV des  Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBI. 

S. 260,271) 

Bremen: 

Hamburg: 

Hessen: 

Mecklenburg-Vorpornmern: 

Niedersachsen: 

Nordrhein-Westfalen: 

Rheinland-Pfalz: 

Saarland: 

Sachsen: 

Sachsen-Anhalt: 

Schleswig-Holstein: 

Thüringen: 

§ 21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. März 1995 (Brem. GBI. 
S. 21 I), zuletzt geändert durch § 27 des Gesetzes vom 11. Dezember 2001 (Brem. GBI. S. 393) 

§ 20a und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI S. 183). 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2002 (HmbGVBI S.  35), in 
Verbindung mit 
Ziff. 3 der Verordnung über die Übertragung bauaufsichtlicher Entscheidungsbefugnisse auf das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt-VO) vom 29. November 1994 (HmbGVBI S. 301, 310) 

§ 1 7  und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBI. I S. 274) 

§ 1 8  und $21  der Landesbauordnung für Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1998 (GVOBI. M-V S .  468 ber. S. 612), zuletzt geärv 
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. August 2002 (GVOBI. M-V S. 531) 

3 25 und § 27 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Februar ZOO3 (Nds.GVBI. S. 89) 

§ 21 und 5 24 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 
(BauO NW) vom 1. März 2000 (GV.NRW S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 
2000 (GV.NRW. S. 439) 

5 19  und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. 
S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2001 (GVBI. S. 303) 

§ 26 .und 5 29 der Bauordnung für das Saarland (LBO) vom 27. Märr 1996 (Amtsbl. S. 477), 
zulebt geändert durch Gesetz vom 7. November 2001 (Amtsbl. S. 2182), in Verbindung mit 
5 1 Abs. 2 Ziff. 1 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen der  obersten Bauaufsichtsbe- 
hörde auf das  Deutsche Institut für Bautechnik vom 20. Juni 1996 (Amtsbl. S. 750) 

§ 21 und 9 23  der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) vom 18. März 1999 (SächsGVBI. S. 86), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des  Gesetzes vom 14. Dezember 2001 ( S ~ C ~ S G V B I .  S. 716, 724) 

§ 21 und 5 24 der Bauordnung Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom 9. Februar 2001 (GVBI. LSA 
S. 50) 

§ 24 und § 27 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 
10. Januar 2000 (GVOBI. Schi..-H. S. 47), zuletzt geändert durch Artikel 8 des  Gesetzes 
vom 16. Dezember 2002 (GVOBI. Schl.-H. S. 264) 

5 21 und § 23  der Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 3. Juni 1994 (GVBI. TH S .  553), zuletzt 
geändert duch Artikel 1 8  des  Gesetzes vom 24. Oktober 2001 (GVBI. TH C. 265) 














